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Informationen über zulässige Praktikumsstellen zum Praktikum  
für die Schüler*innen der Fachoberschule Fachbereich Sozialwesen 

 

Arbeitsfelder 
Die beiden Praktika müssen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit absolviert werden. So lernen alle 
Schüler*innen zwei verschiedenartige soziale Einrichtungen kennen. Die Einrichtungen müssen sich dabei unterscheiden in  
1. der Art der Betreuung,  
2. der Altersstruktur der Zielgruppe und 
3. ihrem Auftrag (dem Aufgabenschwerpunkt/ Zielsetzung). 

 

Hinweis:  
Keines, in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Arbeitsfelder, kann doppelt belegt werden. Eine Tätigkeit in Einrichtungen der 
Pflege, wie Altenheimen, ist absolut unzulässig. In Zweifelsfällen ist die Rücksprache mit der Fachleitung Praxis (Frau Stasch) 
notwendig. 
 

Arbeitsfeld A: 
Tageseinrichtungen bis 
zum Alter des  
Schuleintritts 

Arbeitsfeld B: 
Einrichtungen ab 
Schuleintrittsalter* 
 

Arbeitsfeld C: 
Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen 

Arbeitsfeld D:  
Andere Arbeitsfelder der 
Sozialen Arbeit 

Kindergarten, 
Kinderladen 

Hort in Verbindung mit  
einer Grundschule 

Abenteuerspielplatz Familienzentren 

Kinderkrippe Internat Kinder- und Jugendbüros Mehrgenerationenhäuser 
Kindertagesstätten Tagesgruppe Jugendclubs  Behinderteneinrichtungen 
 Wohngruppe Kinderbauernhöfe Behindertenwerkstätten 
 Schülerclub 

Sekundarschule 
Antigewalt-, Medienprojekte Kinder- und Jugend 

Wohngruppen 
  Jugendbildungsstätten Integrationsprojekte 
  Gartenarbeitsschulen Unterkünfte für Geflüchtete 
  Zirkusprojekte/Theaterprojekte Obdachlosenhilfe 

 

 
* Es wird mit Nachdruck empfohlen, die Wahl des Praktikums in einem Hort auf das erste Halbjahr zu begrenzen, da sich erfahrungsgemäß eine 
etwaige Nacharbeit im zweiten Halbjahr als sehr schwierig bis unmöglich erweist und das Praktikum u.U. nicht bestanden werden kann. 

 

Nur eine der folgenden Berufsausbildungen oder Qualifikationen (mit zweijähriger entsprechender Berufserfahrung) ist seitens der 
Anleitung für den Schulzweig Sozialwesen zulässig:  

 

• Sozialpädagogen*innen,  

• Sozialarbeiter*innen,  

• Sonderpädagogen*innen,  

• Pädagogen*innen (auch Sport- und Theaterpädagogen*innen) 

• Heilpädagogen*innen,  

• Erzieher*innen oder  

• Lehrer*innen.   

 

 Achtung: Andere Qualifikationen, auch höherwertige, sind für diesen Schulbereich nicht zulässig. 


